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Erdbeben 
 

 

In der letzten Zeit wurde viel über die Erdbeben in Japan berichtet. Auch 
wir hier im Wallis befinden uns in einem Erdbebengebiet. 
 
Möchten Sie eine Offerte? Melden Sie sich bei unserer Mitarbeiterin Frau 
Gattlen Rebekka. 

 
 

Krankenkasse 
 

 

Kündigungen: 
 
Grundversicherung (KVG): 
Alle Kassen sind gesetzlich verpflichtet, die gleichen Leistungen anzubieten. 
Es gibt auch eine Aufnahmepflicht. Krankheit, Alter, Geschlecht oder 
Schwangerschaft sind kein Grund für eine Ablehnung. Wer auf den 1.1. die 
Krankenkasse wechseln will, muss diese der bisherigen Kasse bis 
spätestens am 30.09. schriftlich melden.  
Ausnahme: Bei einer angekündigten Prämienerhöhung wird diese 
Kündigungsfrist auf einen Monat verkürzt. 
 
Zusatzversicherung (VVG): 
Beim Wechsel der Zusatzversicherungen muss bis spätestens 30.9. 
schriftlich gekündigt werden (einzelne Kassen haben sogar eine 6-monatige 
Kündigungsfrist). Vorher müssen jedoch Gesundheitsfragen beantwortet 
werden. Es ist empfehlenswert, die Annahmebestätigung der neuen 
Krankenkasse abzuwarten. Die Kassen sind nicht nämlich verpflichtet, jede 
Person aufzunehmen. 

 
 

Vorsorge 
 

 

Für Ü-50 haben wir ein Lebenprodukt in unserem Angebot, das ihr 
Sparguthaben zu einem hohen Zinssatz verzinst. 
 
Beispiel:  Einmaleinlage CHF 102'500.- (inkl. Stempel) 
 Anlagedauer: 10 Jahre 
 Auszahlung: min. CHF 122'000.- 
 Jährliche Rendite: 1.22% 
 Todesfall Garantie: CHF 120'398.- 

 
 

Hausrat 
 

 

Hat sich Ihre private Situation verändert?  
 

- Änderung des Zivilstandes 
- Änderung der Versicherungssumme / Neuanschaffungen 
- Wohnungswechsel 
- Ausschluss Kinder bei Auszug 

 
Nehmen Sie mit unserer Mitarbeiterin Nadja Borter Kontakt auf. 
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Motorfahrzeug 

 

 

Kaufen Sie in nächster Zeit ein neues Auto?  
 
Beziehen Sie CO2-arme Autos in Ihre Überlegungen mit ein. Fahrzeughalter 
mit CO2-armen Autos (Energieeffizienz A oder max. 140 g/km) werden 
belohnt und kommen in den Genuss eines 
Prämienrabatts bis zu 20%.  
 
Alle neuen verkauften Personenwagen müssen 
zukünftig mit der Energie-Etikette gekennzeichnet 
werden, die über den Treibstoffverbrauch, den 
CO2-Ausstoss sowie den relativen Verbrauch 
Auskunft gibt.  

 
 
 

Marktveränderungen 
 

 
Integration der Alba Versicherung und der Phenix Assurances in die 
Helvetia Gruppe 
 
Seit dem 01.11.2010 gehören die Alba und die Phenix zur Helvetia Gruppe. 
Es ist vorgesehen, die Alba Versicherung per Fusion gegen Jahresende 
2011 in die Helvetia zu integrieren. 
 
Werden bei bestehenden Alba bzw. Phenix-Verträge deckungs- und 
prämienrelevante Mutationen vorgenommen, so werden diese Verträge zu 
diesem Zeitpunkt grundsätzlich auf Helvetia-Produkte umgestellt. Aufgrund 
dieser Fusion besteht aber kein ausserordentliches Kündigungsrecht. Die 
Migration der Verträge ist folgendermassen geplant: 
 
- Motorfahrzeuge 2. Halbjahr 2011 
- Kollektivleben 2. Halbjahr 2011  
- Nichtleben (exkl. MF) 1. Halbjahr 2012 
- Wasserfahrzeuge 1. Halbjahr 2012 
- Einzelleben 2. Halbjahr 2012 
- Kranken-/ Unfallgeschäft in Planung 

 
 
 

Notfall-App 
 
 Verschiedene Gesellschaften haben sich auf die neue Technik angepasst 

und bieten jetzt kostenlose Notfall-Apps an. Diese beinhalten diverse 
Dienstleistungen: 
 

- Notrufnummern (CH, EU, weitere Länder) 
- Checklisten 
- Kartensperre 
- Detaillierte Beschreibung der Ersten Hilfe 
- Taschenlampe mit Morsefunktion 
- Direkte Schadenanmeldung 

…und weitere 
 
Auf den Internetseiten der Versicherungsgesellschaften finden Sie weitere 
Informationen. 

 


